
 

 

 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 03.03.2021 

 

 

Nr. A 0256/2019  

 

Auftrag Thomas Lüthi (glp, Hägendorf): Fortschrittliche Besteuerung von Solarthermie 

und PV-Anlagen im Privatbesitz 

  

Der Kantonsrat von Solothurn beschliesst: 

 

Der Auftrag «Fortschrittliche Besteuerung von Solarthermie und PV-Anlagen im Privatbesitz» 

wird erheblich erklärt. 

Der Regierungsrat wird beauftragt, steuerliche Hindernisse bei der Nutzung der Solarenergie zu 

beseitigen und dafür die notwendigen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen: 

 

1. Durch Prüfung aktueller Bundesgerichtsentscheide und Anpassung der Rechtslage: 

Streichung von bisher steuerlich berücksichtigten Eigenmietwerten bei PV- und Solarthermie-

Anlagen, Einstufung der PV-Einspeisevergütung als Nebenerwerb, Einteilung von PV-

Aufdachanlagen zur Fahrhabe. 

2. Bei PV-Anlagen auf Neubauten ohne möglichen Steuerabzug für Umwelt- und Energie-

sparmassnahmen ist eine Aufrechnung aller getätigten Netto-Investitionen (inkl. aller 

zugehörigen Geräte und damit verbundenen Installationen, exkl. Förderbeiträge) gegen die 

durch die PV-Einspeisevergütung erzielten Erträge nach Vorbild des Kantons Graubünden zu 

erlauben. 

 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Hugo Schumacher Markus Ballmer 

Präsident Ratssekretär 

 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

 

Verteiler 

Finanzdepartement 

Aktuarin Finanzkommission 

Kantonale Finanzkontrolle 

Parlamentsdienste (1891/2021)  


